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Ub i- Einschn iten eier BatlpoJi ei gegen
njcht genehmigte Bauten.

Von Sladls.llrelir OHu Windmiillor in Zfil!iehau.
(Nachdruck verboten.)

Zur ErZ\vingung einer durch polizeiliche VerfÜgung
. befohlenen Handlung oder Unterlassung ist die Anwen

dung der behördlichen Vollzugsstraie (  132 Ziffer 2 des
Landesverwa!tungs - Gesetzes) aus g e s chI 0 s s e TI .
wenn dieselbe flandlung oder Unterlassung- durch eine
aIJ,gemeine Polizeivorschrift (Gesetz. Ba'Jpolizei.Ver
ordnung) unter Strafandrohung geboten ist. Dies sind
landesrechtliche Bestimmungen und mUs"en daher über
aU befolgt werden.

Neben der übereinstimmung des Tatbestandes ist
aber auch die übereinstimmung deI staatlichen Eln
wirkungsmitte! über die A TI W e TI d U TI g dieses Grund
satzes vorausgesetzt, d. h. nur die Verwendung der
vollzieherischen (exekutiven) Geld- bzw. Haftstrate ist
durch jenen Grundsatz den BauPolizeibeh6rden entzogen.
nicht aber die DUJ;'chsetzung ihrer Veriügung mittels
ihrer sonstigen. nicht in den Rahmen der ordentlichen
Strafenordnung unseres Strafrechts fallenden gesetz
lichen Zwangsbefugnisse. - nämlich: die Ausführung
der zu erzwipgenden tIandlung durch einen Dritten auf
Kosten des Verpflichteten (  132 Ziffer 1 des Landesver
waJtungsgesetzes) und der ,.unmittelbare Zwang"
(Ziffer 3 a. a. 0.) zur HerstellnIIg eines der Veniigung
und damit der allgemeinen PoIizeivorschrift entsprechen
den Zustandes.

Fü r d.as pol iz ej lieh e Ein sc h reite TI
hinsichtlich nicht genehmigter. an sich
genehmigungspflichtiger baulicher Aus
führungen ergeben sich aus den vorent
wi,ckelten Grundsätzen folgende wich
tige Regeln:

Nach   367 Ziffer 15 des Reichsstrafgesetzbuches
wird mit Geldstrafe bis zn 150 dl oder mit Haft be
straft, wcr als Bauherr. Baumeister oder Bauhandwerker
einen Bau odcr eine Ausbesserung, wozu die polizeiliche
Genehmigung erforderlich ist. ohne die Genehmigung
oder mit eigenmächtig,er Abweichung yon dem durch die
Behörde genehmigten Bauplane ausführt oder ausführen
läßt. Die BaupoHzeiverordnungen bezeichnen alsdann
diejenigen bauiichen Ausführungen, zu denen es vor
ihr m Begin:ne der Nachsuchurig und der :E r t eil u n g
einer baupolizeilichen Genehmigung bedarf. Mit Rück
sicht auf diese Bestimmungen ist es ausgeschlossen,
ein.em Bauherrn. Baumeister oder Bauhandwerker die
Ausführung einer genehmiguugspflichtigen banliehen An
lage vor erteilter Genehmigung oder die Ab w eie h u n g
von dieser. desgleichen die Fortsetzung der begonnenen
Ausführung unter Androhung einer v 0 I 1 z i ehe r i
Sc h e TI Geldstrafe oder entsprechenden flaft zu ver
bieten, wie dies vom Oherverwattungsgericht ent
schieden ist.

Wohl aber hat die Polizeibehörde das Reeht und,
soweit es das öffentliehe Wohl erfordert, die Pflicht, dem
Beginn oder der Fortsetzung einer noch nicht genehmig
teri oder überha pi niehti>enehmigungsfähigen, baülieh,m
Ausführ ng unter 1nwendu g es ihr.. gesetzlich  ri
steh nden 2;wangsmittels, des  ninittelbaren Z anges,
entgegenzutreten. d. 'ho die Bamirbeiten zwangsweise zu
verhindern, den Ban eiriznsteJIeri; (Si he Pr. Verw.
Blatt Barid 29; Seite 29.) Die Ausführung durch einen'
Dritten kommt in Fällen, in denen es sieh nm die Er

z-wingUJIg einer Unterlassung handelt, ni
Da der Anwendung unmittelbaren
schriitliche Androhurrg vorher zu gehen
auch die Behindertmg nicht genehmigter
ordnl!Dg,- der .wständigen Behörde durch deren
zieher So f 0 r t und 0 h TI e \V e i te res bewirkt und
durchgeführt werden, was. indes an sich keineswegs die
vorherige Anordnung der Unterlassun\{ durch eine poli
zeiliche Verfiigung ausschlieBt.

\Vendet die Baupolizei deli unmittelbaren Z\.yat]g'
der Baubehinderung an. ohne zuvor die Unterlassung.
des Baubeginns oder der Baufortsetzung angeordn"et zu
haben, so enthält das Vorgehen der  aupoJizei zugleich
die Anordnung dessen, was erzwungen werden soll.
Die Rechtsmittel in diesem Falle häng-en davon ab, ob
die in dem Vorgehen der Polizei enthaltene Anordt:Hng
oder ledigHch die Zwangsausführung; angefocht;::a wird.

Der unmittelbare auf die Behinderung eines Baues
gerichtete Zwang kann je nach Lage des Falles auf ver
schiedene Weise ausgeübt werden. beispielsweise durch
SchUeßllng dcs BaugrundstÜcks, Abschluß des zum
Mauern erforderlichcn Was ers. Sperrung des Zuganges,
Verhinderung des Abladcns weiterer Baustoffe, in
Fällen. in denen es sich um gesetzlich Uberhaupt unzu
lässige Bauausfiihrungen handelt, aber auch durch un
mittelbaren Zwang gegen die auf dem GrundstÜcke be
schäftigten Bauarbeiter zum Verlassen der Baustelle.
Der den PoHzeibeamten in eincm derartigen falle ge
leistete Widerstand würde unter Umständen den Tat..
bestand der Vergehen g gen die   . 113 und iI4 des
Reichsstrafgesetzes in sich schließen. Daß die Polizei
behörde bei der Ausübung, unmittelbaren Zwanges nicht
Über den polizeilich zu erreichenden Zweck hinausgehen
dar f. ergibt sich ans allgemeinen rcchtlichen Gesichts
punkten. Ob sich, wenn beispielsweise nur ein einzelner
Teil eines Baues ohne oder gegen die Genehmigung aus
geführt wird, der polizeiliche Zweck durch die Behin
derung der Weiter arbeit nur an diesem einzelnen Teile
erreichen läßt. ist nur nach den vorliegenden tatsäch.
lichen Verhältnissen zu beurteilen. Ob es für die Bau
polizcibehörde allerdings geboten ist. die fortsetzung
eines Baues, der nicht genehmigt ist. oder dcr in Ab
we ich u n g von der Genehmigung ausgeführt wird,
zu behindern und damit den Bau stillzulegen, oder aber
ob es zur Wahrnng des öffentlichen \Vohles für aU5¥
reichend zu erachten ist, die polizeilichen Zwangsmittel
lediglich auf die Herbeiführung der nachträglichen Prü
fung und Genehmigung zu beschränken, muB nach Lage
des einzelnen Falles dem polizeilichen Ermessen über
lassen bleiben. Im allgemeinen wird indes bei jeder
leichtfertigen AuBerachtlassung- des Gesetzes schon zur
Wahrung der staatlichen Würde mit aJIer Strenge VOf h
zugehen und das empfindlichste Zwangsmittel, die Be
hinderung des Baues, anzuwenden sein, desgleichen
selbstverständlich in allen denienig;en Fällen, in denen
es sich um offensichtliche Verletzung wie h t i ge, r
baupolizeilIcher Vorsehriften handelt, deren nachträg
Jiche Erfüllung bei weiter vorgeschrittener Bau usf:üh
rung zu erheblichen und kostspieligen AbäudeD1ngeu
führen würde. Soweit es das öffentliche Wohl erfordert,
ist es Aufgabe der PolizeibehÖrde, naeh Begehung. der
übertretung und unabhängig von derlür dieselbe einge
tretenen Bestrafung für die BeseitigÜßg der durch die
übertretung geschaffenen gesetzwidrigen Zustände zu
so gen. Man wird hier zVlisch n den a f Vornahme
einer ffandlung oder auf eine Unterlassung gerichteten
V orsehrilten zu entscheiden haben.
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vro die Gesetze oder Polizei-Verordnungen die Vor
nahme einer' Handlung bei Strafe gebieten, kann, wenn
dieselbe durch Unterlassung der geforderten Handlung
verwirkt ist, die Polir.eibehörde noch \vciterhin darauf
Vlert legen. auch ab esehen von der eintretenden Be
strafung die nachträgliche Vornahme jener Handlung
herbcizujühren  ,,, enn also durch ß a u pol i z e i 
Ver 0 r d nun g die Einreichung eines Baugesuches
nebst den erforderJichen Bauvorlagen zum Zwecke der
Iierbeiführung der baupolizeilichen Genehmigung vor
geschrieben ist, 1st mit der durch die Unterlassung der
gebotenen tlandlUl1£. vor dem Baubeginn verwirkten
Bcstr2fun,Q; des übertrete] s dem Anrecht der AiJgemein
heit an der Vornahme jener Iiandlung, d. h. an der Ein
reichung des Bau esuches zum Zwecke seiner PrÜfung
UHd Genehmigung, noch nicht GenÜge geleistet. Die
ßaupoJizcibehördc muR, wenn anders sie ihre AUfgabe
zur Erha!tl1llg der äffentJichen Ordnung und Sfcherheit
erfüllen soH, unbedingt in die Lag-e versetzt werden,
wenigstens nachträglich das negonnene oder auch be
reits voI1cl1dctc Bauvorhaben an der Hand vOfschrifts
miißiger Bauyorlagcn und auf Grund der bezüglichen
Bestimmungen des öffentlichen R.echts auf seine Zu
lässigkeit prüfen zu können.

Der seitcns der Polizeibebörde zu diesem Zweck
eintretende Zwang zur nachträglichen Erfüllung der ge
botenen Handlung. hier also, da nach allgemeinen
Grundsätzen eil! Zwang zur Nachsuchung einer polizei
hchen Genehmigung 11 ich t  :dibt werden darL der Ein
reichuDg vorschriftsmäßiger RmlvorJagen, ist auf die
BeseitÜnmg Cil1 !' ordnungswidrigen Zllstandcs. der

..;iner neg-8tiven Pigenart gemäß äußerJich
tritt gerichtet und daher s inc1l1

Inha1le nach nicht dem, die Vornahmc der Nach
sl1chung dcr BallgcnehnHgung \"01' dem hcrcits vcr
striche11en Zeitpunkte des Baubeginn<; fordel11dell, 5traf
gcsetz1ic11cn Gebote g-leichbcdclltend. Daraus- folgt. daß
die Rwpolizcibchörde zur lierbeischaffuTIg- vorschrifts

R;:\Uvorla,gTl1 sich 1mein eschränkt deI ihr Zc
zustehellden Zwangsmittel bedienen kann. so

die bisher ergangenen Obcrverwaltungsgerichts-Ent
scheidungen bekunden.

Ist also ein der batlpol1zeilichen Genehl11igllng: be
dÜrfender Ban ohne eine solche begonnen oder auch
5c11on zu Ende geHihrt, so ist der Ba 11 her r ver
pflichtet. die zlIr nachträglichcn PriiflInji; erforderlichen
vorschriftsmäßigen Bauvorlagen einzureichen. Kommt
er dieser Verpfljchhl!1?; nicht von selbst nach, so wird er
seitens der Baupolizei aufgefordert, binnen eincr an e
messenen frist die Bauvorjagen einzureichen. nnd zwar
tl1tweder unter Androhung einer Geldstrafe oder, was
aus RÜcksicht auf de11 zu erreichenden Z,veck im allge
meinen angezeigter sein wird, unter der Androhung, daß
die BanvorJagell durch einell Dritten beschafft und der
vorJäufig seiner tlöhe nach bestimmte Ko'\tcnbctrag im
Zwangswege von ihm eingezogen werden \viirde. So
bald die Banvorlagen beschafft sind, werden dieselben
geprüft und wird alsdann je nach dem Ausfall der Prü
fung die baupoJizeiliche Genehmigung versagt oder
nachtra!:dieh erteHt.

Die rechtliche M.ögiichkeit einer nachträgJichen Bau
genehmigunR er ibt sich aus dem Begriffe der Bauge
nehmigung von seI b s t ; denn dieser schließt an sich
nie h t aus, daß die Erklärung der Polizeibehörde, daß
gegen eine bestimmte bal1Uche Anlage aus Gründen des
öffentlichen R.echts sich nichts zu erinnern finde; nicht

auch nQch abg-egcben werden könnte, wenn die Anlage
bereits in deT' AusfÜhrung begriffen oder gar schon voll
endet ist. Der nur gegen das förmliche Baurecht ver
stoßende Mangel eines' fehlenden Baugesuchs kann nie 
mal s die forderung der Be sei ti g U TI g der nicht
gegen sachliche Bestimmungen des Baurechts verstoßen
den baulichen Anlage r 'e c h t f e r t i gen. Auch dies,e
Ausführungen stützen sich auf die bisher ergang-en'6p'
OberverwaJtllngsgerichtsentscheidungen und sind für die:
Bauwelt von höchster Bedeutung.

Bei der :Errichtung eines Bauwerks 011 n e Genehmi
gung handelt es sich also regelmäßig nur um die frage,
ob die bereits hergesteUten Anlagen gegen das zur Zeit
der Prüfung geltende öffentliche Recht verstoßen und
deshalb mit den öff'entHchen Anrechten unvereinbar sind,
so daß ihre Umwandlung in einen vorschriftsmäßigen
Zustand bzw. ihre Beseitigung gefordert werden muß.
Bei de11J VorhandC11sein eines pOlizeilich unzulässigen
BaU\'lerks hat sich das polizeilIche Einschreiten zunächst
nur auf eine lJ'mänderung des Ba.nes in cinen Jen be
stehenden gesetzlichen Vorschriften entsprcchenden Zu
stand zu richten, während die Beseitigung des ganzen
V/erkes er t für den Fall gefordert werden kann, daß
der Ball al1I kcfJlc allderc V/eise in  illen dem Ucsetz
entsprechenden Zustand versetzt werden kann, - wie'
dies V0111 obersten zlIstanclig-en OCIicllhhof mehrbchentschieden worden ist. '

BezÜglich der Ver p f 1 j c h t]] Il g dei RallPoiizei
behhrdf'l1 ZII111 f:inschreiten p;eg-en g-endl1n] llll.' s\Vidrig
oder gt:llehmigungslos twsgefiihrten Anlagen spricht sich
ein ErJal1 des Ministers dcr öffcntJichefl Arbeiten dahin
aus., c!nA 3nC]1 beziiglich derartiger Anlagen uie frfiiJlun,
der säl11tJichen einschlagenden baupoJJzeilichcIl '/01
schntten zu fordern !lud zu erzwingen sei. -"oiern llich t
den Bal1po!i7cibchörden die Befugnis zm Gewährung
von Ausnahmen eingeramnt ist. Nur in denjenigen
Fällcn werde es sich rechtfertigen lassen, hiervon abZtl
weichen, wo die VerstcJße gegen ,die Bestimmungen der
BaupoJizei-Vcrordllllug von ganz ?;cringfügjgn Bede!1
tung sind und den mit ihnen verfolgtcn Zweck ernstlidt
nicht in Frage stellen, andererseits aber die den Vor
se;hriftcn entsprechende HersteHung eincn IInverhältllis
mäf1ig- hohen Kostenaufwand erfordern wÜrde.

Ein Anspruch anf ausnahmsweise BelassJlllf,; eitles
g-esetzwidrig;en Zustandes ist im Verwallungsstreitver
fahren ni c h t verfolgbar. Die Befugnis der Baupolizei
behörde. gegen einen mit den gemeingÜltigen Bestim:
mUllgell in \Vidersprnch stehenden Bau einzuschreiten,
geht durch Zeitablauf nie h t verJoren.

Für die Praxis wird Dach Maßgabe der vorstehelil
den AusfÜhrungen bezüglich der Behandlung del' ein
ze]nen Fälle sowohl der Baumeister wie der Bauherr
einen Anhalt finden. um bei V/iderwärtigkeiten mit der
Baupolizei die Erreichung eincs glÜcklichen Abschlusseii
herheifiihren ZII können,

0===0
für die Praxis.

fäulnisw lind feuersicheres Holzwerk. Um Holz auf
ej)1fache Art gegen Fäulnis lind Feuer zu sichern. welll
det man am besten sogenannten Metallkalk an. 3 Teile
Hammerschlag werden zerstoßen und gesiebt und mit
1 Teil Alann trocken vermischt. Diese Mischung wird:
alsdann mit Teeröl versetzt, bis sich ein Brei bildet.
Dieser Brei wird mittels Pinsels auf .das liolz aufge
tragen und eintrocknen gelassen. Der Anstrich' wird
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alsdann 'Wiederholt und auf den fcuchten zweiten Aa
mich trockenes Pulver, wie oben, aufgesiebt. Die freie
Schwefelsäure des Alauns verbindet sich mit dem Eisen
des tIammerschlags zu einer im Wasser unlöslichen
Kruste, die nun das Holz schützend bedeckt. Die feuer
fangenden Teile des Teeröls werden durch die W,irkung .
der Säure zerstört und dadurch für ein Verbrennen un
tauglich gemacht Der Anstrich muß bei trockenemWetter erfolgen. tt.

Behördliches, Parlamentarisches usw.
Ein Staatskcmmissar für das Wohmmgswcsem.

Wie verlautet, ist nunmehr ein Staatskommissariat für
das Wohnungswesen geschaffen und als Staatskom
missar der Unterstaatssekretär im Ministerium der
öffentlichen Arbeiten, der Wirkliche Geh. Rat, Freiherr
von Coe!s von der Briigghen. ernannt worden. Die
'Schaffung eines Staatskommissariats für das W oh
ßungswesen entspricht zwciffellos einer dringenden
Notwendigkeit. und zwar soll dasselbe nach dem Vor
bild desjenigen für Volksernährung geschaffen werden.
:Es soll unmittelbar dem Präsidenten des Staatsmilli
steriums unterstellt werden und alle wesentlichen Zu
ständigkeiten auf dem Gebiete dt:s Wohnnngswesens
in sich vereinige)]. Von dem nellen Staatskommissar
soll bearbeitet werden: Das Baupolizehvcsen mit dem
Städtebau. das Kleinwohnuugswesen, die Baugenossen
schaften, die KDTI1munalaufsichi, soweit diese mit dem
V/ohmlllgswesen zusammenhängt, insbeondcre also die
Vv'ohnungsaufsicht, die Mieteinigungsämter. die sozial
und bevölkerung-spolitischen 1\rlaßnahmen auf dem Ge
biete des Wohnungs:wesens, der \Viederaufbau von
Ostpreußen. der städtische Grundkredit, die städtischen
Siedlungsgesellschaften IlSW. Auf allen diesen Gebieten
steHt sich auch das neue ¥/ohnung-sgeset'l zahlreiche
Aufgaben, die sofortige 1, 6sung heischen. Vor allem
aber gilt es, jetzt schon diejenigen Maßnahmen zu
treffen, die eine drohende Wohnungsnot nach Be
endigung des Krieges abzuwenden oder sie doch nach
_Möglichkeit zn mildern geeignet sind.

Verba"ds t Vereins- usw. Angelegenheiten.
Nordöstliche Baugewerks - Berufsgenossenschaft.

Am 14. Juni d. J. hält die Nordöstliche Baugewerks-Be
ruisgenossenschaft" Sektion II, in Berlin. Köthener
Straße 38, ihre Sektionsversammlung ab. Auf der
Tagesordnung stehen die üblichen Geschäftsberichte.Neuwahlen und dergleichen. .

Deutscher Beton-Verein. Unter dem Vorsitz des
Ingenieurs Alt nüscr-Oberkassel hielt der Deutsche
Beton.Verein am 15. Mai d. J. in BerliJ1 seine 21. Haupt
versammlung ab. Nach dem erstatteten Bericht sind
die technischen AusschÜsse des Vereins, der Beton- lind
Eisenbeton- Verein, im vergang"enen Jahre nicht Z11
'sammengetreten. Der Verein hat sich abcr durch Ver
tretcr im Aroeitsausschuß des Deutschen Ausschusses
fÜr Eisenbeton an desse11 Arbcftcn beteiligt, Djeser
Arbeitsallsschuß hat nun emen anderen Arbeitsplan
aufgestellt, der Ergänzungsversllche über die \Virkllng
von Schubkräften in Plattenhalkcn vorsieht. Die Ver
sllche sollen sich auBerdem auch auf die AuffinduTIg
eines zum dauernden Schluß von Zug rissen geeigneten
Mörtels, auf das vergleichsweise Verhalten von Eisen
in Beton aus Portland-. Eisenportland- und Hochofen
zement, außerdem auf den Bau von Eisenbetonschiffen
und die Untersuchung der f<.ißfrage bei EisenbetoTI
.'Schornsteinen erstrecken. ferner hahen auf Anregung

des Beton-Vereias Untersuc1lUngClt VOR" Kri g- ha!lten
stattgefunden. .

Bei der Einführung von Deutschen Normen für'ein
seitliche Prfifung und Lieferung von Hochofenz:emefit
hat der Verein auch mitgewirkt. Mi,t der Frage des
Streckens des Zements als ei,ne Kriegsnotwendigh.eH
hat sich der Vefein eingehend beschäftigt. Nach dem
vorliegenden Bericht des Vorstandes wird der Traß
zusatz innerha]b gewisser Grenzen als gute Aushflk
anerkannt. vor allen Dtllgen bei Bauten größerer Ab
messungen, und solchen, die in der ersten Zeit hohe
Beanspruchnngen nicht auszuhalten haben, andernfaHs.
empfehle sich allerdings der Zusatz nidit. Ein Ersatz
des Zementbetons durch TraßkalkbetGn ist nur bei ge
ring beanspruchten fundamenten und untergeordneten
Bauteilen zulässig. De r Deutsche Betonve-reip. wurde
allctl bei tIerausgabe des Merkblattes fiber den Zusatz
von Traß! das vom Kriegsamt in Verbindung mit de}it
Deutschen Traßbund herausgegeben wurde. gehört.

Weiter beschäftigte sieh der Vereinsvorstand m
Anträgen betreffend die Erhöhung der Beanspru
des Eisens im Eisel1betoll. nachdem die Beanspruchung
des :Eisens in :Eisenkonstruktionen für Kriegsbauten er
höht worden ist. Infolge der Ungleichmäßigkeit ues
Zements, Mangel an geÜbten facharbeitern usw. ist V0  '

_ der Einbringung eines solchen Antrages abgesehen
worden. Außerdem ist der Bau von Getreidesiios in
Frage gezogen worden. der in den letzten Jahren vor
dem Kriege bereits einen bedeutenden Umfang ang- 
nommen hattc. Beim Bau dieser Silos ist von sei.teR
der Roichsgctrcidcstclle dem tIolz und Eisen gegeniiber
dem EisCllbctolI der Vorzug gegeben worden, was nUR
den Deutschen Beton-Verein veranlaßtc. sich dieserhalb
mit der 'Reichsgetreidestelle in Verbindung zu setL:cn
und fhr auf Grund von 'Rundfragen Nachweise über die
BGvrahrung von F.isenbetonsilos zn erbringen. was nuo:l
mel1r die Reichsgetreidestellc auch davon Überzeugte,
daß, Eisenbeton-Silos in bezug auf die Trockenhaltun,f
des Getreides den Silos ans andercn Baustoffen nicht
nachstehen. Ferner \\Tllrde die Frage der Bewährung
des Betons lind Eisenbetons beim Ban von Eiskeller;!
besPtochcn und eine diesbezÜgliche Umfrage bei dcn
Vereinsmitgliedern be\vics. daß sich diese Bauweise
auch hier in vollem Maße bcwahre.

Von den auf der Tag-ung- zur Besprechung:- g.:
kommenen Technischen Fragen seien die vom Deut
schen Beton-Verein in Gemeinschaft mit dem Beta;-!.
arbeitgeberverband für Deutschland aufgestellten Be
dingungen für Beton- und Eisenbetonarbeiten ef\\rähnt,
die im vergangenen Jahre durch die Vereinsmitglieder
zur Einführung gebracht worden sind und sich auch die
Behörden und Baufachleute für diese frage st:hr inter
essierten. Beztiglich der vom Delltschcn Ausschuß für
EisenbetoJ1 aufgestellten Bedingungen für die Aus
führung von Bauten ans EJsenbcton vom Jahre ]915 sei
envahnt, daB diese in den deutschcII Bunde.sstaaten fast
ausnahmslos Einführung gefunden haben. Der Verein,
der sich frÜher nur mit tC'chnlsch-fachwissenschaYt
lichel1 fragtE befaßte. hatte berei,ts schon vor d m
Kriege die Behandlung wirtschaftlicher fragen anfge
nommen. Bei den Schwierigkeiten, die der Krie  für
die AlIfrechterhaltung der Betriebe mit sich gebracht
hat und die nach dem Kriege lind während der Über
gangs wirtschaft allch weiter bestehen bleiben werden.
setzen den Verein aber nicht in die Lage. dlese zÜ
!ösen. Es soll daher auf Vorschlag- des Vorstandes d
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Deutschen Beton- Ve'reins . ih Gemeinschaft nÜtide1!1:, Be
tonhau-Arbeitgeberverband für Deutschland ein ,,'\Virt
schaitsverband" gegründet werden, an die :Einrichtun
gen des wirtschaftlichen Ausschusses des Vereins über
gehen sollen, wOniit sich die VersammlunK. einver _
standen erklärt, Sodann wurden 'wirtschaftUche u d
Rechtsfragen erörtert. Dies sind teils Frag;en. die das
Verhältnis zwischen Zementindustrie und Zementver
braucher betreffen. Die Schwierigkeiten. die hierin be
stehen. haben zu einem ZusammenschluB im "Zement
Verbraucher-Verband" geführt, dem auch der Deutsche
Beton-Verein bei.getreten ist. womit sich die Versamm
Jung nachträglich einverstanden erklärt. Der Verband
beschäftigt sich in der Hauptsache mit der Ab\välzung
der Zementpreiserh6hungen auf di,e Bauherren bzw. auf
die Rückvergütung der Mehraufwendl1ngen. die dem
Unternehmer dureI] diese Preiserhöhungen erwachsen,
llnd gegen die dieser bei der vertragH-chen übernahme
der Bauten geschützt werden soH. flie weiteren Ver
handlungsgegenstände betrafen innere Angelegenheiten
des VCieins. Der VoI'itzende gab am Schluß der Ver
handlungen davon Kenntnis, daß die durch die Kriegs
verhältnisse in den Vordergrnnd getretene Frage des
:EfscnbcLon-Schiffbaus den Beton-Verein näher be
schäftigen werde.

Wirtschaftlicher Zusammenschluß des deutschen
Baugewerbes. :Ein Bericht über das 1. Geschäftsjahr
d s Deutschen Wirtschaftsbundes für das Bauge
werb '" (vom 18. April bis 31. Dezember 1917) vom
Syndikus des Bundes. f. G. Gottschalk, ist nun er
schiencJJ. herausgegeben im Auftrage des Bundesvor
stundcs vom Geschäftsamt Bcrlin SW 11. Bernburger
Straße 21. In der am 11. April 1918 in Stuttg-art statt
gefundenen ordentlichen Hauptversammlung des Deut
schen :Vlirtschaftsbundes ist der Tätigkeitsbericht zumVortrag gekommen. ,

Dieser Bericht enthält u. a. AusfÜhrungen über die
Lage des Baumarktes im Jahre 1917. :Einflüsse des
liindenburg-Programms auf die Bautätigkeit, Maß.
nahmen zur :Einschränkung der Privatbautätigkeit.
ferner über die Tätigkeit des \Virtschaftsbundes. seine
Aufgaben. seine Organisation, Ursachen der Gründung,
Form der Organisation, ihr bisheriger Ausbau. ferner
Wirtschaftshund und Bauherren, einheitliche Aus.
schreibungsbedingungen und die Schaffung von einheit
lieben Kalkulationsgrundsätzen. Außerdem berichtet er
über den Stand des Wirtschaftsbuudes gegenüber den
Baustoffindustrjen. die Zementfrage, die Mauerstein.
industrie, Maßnahmen des Kriegsamtes zur Regelung
der Verhältnisse auf dem Ziegelmarkt, ferner der Wirt
sebaftsbund und die übergangswirtsehaft.

Als Mitgliederverbände des Deutschen JWirtschafts_
bundes für das Baugewerbe für den Osten sind genannt:
W.1rtschaftsverband für das Baugewerbe in OstDreuBen,
Vors, Maurermeister P. Lauffer-Känigsberg Pr.. Miinz
straße 10, BezIrkswirtsehaftsverband für das Bauge
werbe \Vestpreußen, Vors, Maurermeister F, Riechert
In Danzig, Poggenpfuhl 42, Wirtscbaftsverband für das
Baugewerbe fur den Bezirk Posen, Vors. Maurermeister
E. loche, Posen, Viktoriastraße 23, Pommerscher Wirt
schaftsverband für das Baugewerbe, Vors. M.aürer
meister K. F. Sandmann-Steltin, KönIg-AIbeit
Straße 13, pt., und der Bezirks-Widschaftsverband für
das Baugewerbe für Neuvorpommern und Rügen und
der Kreise Anklam-Demmin, StraJsund, Vors. Maurer

meist<;r ..Qtto tf ner. In Trib  es j,. Porno . . Au,ffallend ist.
es, daß fiir Schlesien kein Mitgliedsverband besteht.

Ausstellungswesen.
A."s.stellung liir KleInwohnungswesen und Sied

IUtlgsweSen in Eriurt. Der Bund für tl imatschutz in
:Erfurt veranstaJtet im dortigre-n städtischen Museum vom
18. August bis 30. September d. J. eine AussteJIung für
Kleinwohnungs- und Siedlungswesen. Die Ausstellung
soll iu mebrere Abteilungen geglIedert, durch Modelle,
Zej hnungen, PJäne und Lichtbilder mustergültige Sied
lungs- und Wohnungsherstellung in frtiheren Zeiten
veranschaulichen. ferner lL a. ausgeführte und geplante
Siedlungen der gemeinnützigen BaugeseIlschaftcn und
der privaten Bautätigke t, rnustergült!g-e Gestaltungen
von KJeinwohnungsbauten, ausg-eführte :Einrichtungen
füT Kleinwohnungen, Kriegsfürsorge in Krieg.erheim
stättensie-dJungen us\.y. Die GeschäftssteJIe befindet
sich in triurt. Viktoriastraße 21.

Baumarkt.
Sohle.ische BaDtiitigkeill918. Wie verlautet, 1st die

Banlus! in der Provinz trotz der hohen Baukosten und

der sonstigen mannigfachen Schwierigkeiten, die sich der Au_f
nah me der Bautätigkeit entgegensteHen. sehr rege. Den fUT
die Provinz Schlesien zuständigen Kriegsämtern ist eine Fülle
von Bauanträgen aus allen Teilen der Provinz zu
gegangen. Diese Baugenehmigungsgesuche werden nun
mehr einer eino-ehenden PrÜfung durch die zuständigen
Stellen untelworlen. Die Genf'hmigung zum Bauen wird
in erster Linie da erteilt werden, wo die Prüfung des
Antrags wirk1iche Dringlichkeit (namentlich bei Bauten
zur Linderung empfindlicher Wohnungsnot, kriegswirt
schaftJiche Anlagen und landwirtschaftliche Nu1zbauten)
ergeben hat. Die \"('eniger dringlichen Bauten können
erst in zweit r Linie behandeU werden. In Anbetracht
der Knappheit der Baustoffe, namentlich an Mauersteinen
und Baueisen, sowie dem Arbeitermangel kann auch für
1918 eine weitergehende Freigabe der Kautätigkeit in der
Provinz vorerst nicht erfolgen, Vor dem Bauen ohne
Genehmigung der KriegsamtsstelJen muß, da darauf
empfindlicpe Strafen gesetzt worden sind, dringend gewarnt werden. g

Verschiedenes.
pi;i-sönncltes. An! dem Felde der Ebre ist Archi

tekt Q e r h a r d Ci mb a I, Brestau. Inbaber des
Eisernen Kreuzes, gefanen. .

Mtt dem Eisernen Kreuz I. Klasse wurde ausge
zeichnet: S c bö n e man n., Oberlehrer an der Bauge
werbeschuJe in Stettin.

Versetzt wurde Baurat S t r JI t z von Gumbinnen
Opr. nach Schneidemübl i. Pos. als Vorstand des Kgl.
Hochbauamtes daselbst,  eg.-Baumeister des Hoch
baufaches R 0 b r von Berlin nacb Qumbinnen.

In den 'Ruhestand getreten ist Baurat Mai 11 a r d ,
Vorstand des Militärbauamtes Danzig n.
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Blatt 85T86. Architekt (8. D. A.) Chr. Musel in Mainz.

Sechs-lIäuser-O;uppe in Bischofshein bei Mainz,
. Nacb Ö 18 des Kunstschutzgesetzes Ist ein Nachbauen nach den bIer ab.
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